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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1964

Norm

ABGB §1295 IIf4

ABGB §1323 B

Rechtssatz

Hat der Beklagte die Schadenersatzforderung des Klägers dem Grunde nach bestritten, ist ihm schon deshalb die

Einwendung genommen, der Kläger hätte nicht auf Geldersatz, sondern auf Befreiung von seiner wechselmäßigen

Verp7ichtung oder auf Rückstellung der Wechsel, das ist auf Zurückversetzung in den vorigen Stand, klagen müssen.

Ein solches Begehren ist überdies untunlich, wenn der Schädiger, weil er zahlungsunfähig ist, sich im Konkurs oder

Ausgleich befindet.
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